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Umwelt

Neue Normen für
den Sauberkeitsgrad
der Gewässer
Eine missverständliche Meldung hat weit-
herum im Lande Verwirrung gestiftet: Von
strengeren Vorschriften in bezug auf die
Einleitung von Ölresten, Jauche und chemischen

Substanzen in die Gewässer war da die
Rede-womit Bedeutung und Ziel der neuen
Verordnung keineswegs treffend charakterisiert

wurden. Denn Jauche beispielsweise darf

nach wie vor grundsätzlich überhaupt nicht in
die Gewässer gelangen, und auch eine Einleitung

von Jauche in die Kanalisation war
überhaupt nie gestattet worden. Ähnlich
verhält es sich mit Öl und Benzin: Beide
Stoffe haben im Wasser nichts zu suchen und
werden im Abwasser nur so weit akzeptiert,
als es sich nicht verhindern lässt.

Die neue, vom Bund erlassene Verordnung

über Normen für den
Sauberkeitsgrad der Gewässer hat andere
Ursachen und andere Ziele. Der Bund ist
nämlich durch das Gewässerschutzgesetz

verpflichtet worden, in einer
Verordnung genaue Bestimmungen zu
erlassen, die die seit 1966 existierenden -
im Prinzip als verbindlich erklärten -
Richtlinien ersetzen. Mit der neuen
«Verordnung über Abwassereinleitungen»

ist der Bundesrat auf Neujahr
1976 seiner Pflicht nachgekommen.

Kläranlagen entlasten
Die neue Verordnung unterscheidet
sich im wesentlichen in zweifacher
Hinsicht von den bisherigen Richtlinien:
Erstens wurden die Grenzwerte in
bezug auf bestimmte Chemikalien und
Schwermetalle verschärft, die von den
Kläranlagen nur schlecht «verdaut»
werden, und zweitens wurde die
wünschbare Qualität der Gewässer
definiert. Mit andern Worten: In der
Verordnung wird detailliert festgehalten,
wieviel organische und anorganische
Stoffe, Schwermetalle usw. beispielsweise

ein Liter Reusswasser maximal
enthalten darf, um noch als «gesund»
zu gelten. Die neuen Anforderungen
beruhen auf Erfahrungswerten, wie sie
unter anderem von der Internationalen
Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke
im Rhein-Einzugsgebiet erarbeitet worden

waren.

Keine Ausnahmen mehr für Industrien
Bislang gewährten die Richtlinien
«bedrängten» Industrien oder Gewerbebetrieben

(z.B. Papierfabriken, Gerbereien,

Verzinkereien usw.) einen gewissen

Spielraum. Die neue Verordnung
räumt damit auf: Für alle, die Abwasser
produzieren, also für Gemeinden
genauso wie für Industriebetriebe, gelten
die gleichen Vorschriften, nach dem
Motto: Alle sind vor dem
Gewässerschutzgesetz gleich. Doch die meisten
Betriebe werden von der Neuregelung
der Vorschriften nicht tangiert, weil die
in den letzten Jahren durchgesetzten
Gewässerschutzmassnahmen bereits
auf die ab 1976 geltenden Grenzwerte
ausgerichtet wurden. Neu produzierte
Abwasser müssen jedenfalls diesen
Bestimmungen entsprechen, und im übrigen

sind die Sanierungspläne darauf
ausgerichtet.

Wettlauf mit der Chemie
Jenes Wasser, das bislang aus den
Kläranlagen in die Gewässer geleitet
wurde, entsprach meist den neuen
Qualitätsanforderungen. Doch ohne
neue Massnahmen würde es nicht
dabei bleiben, weil die Chemie laufend
neue Kohlenwasserstoffverbindungen
heraustüftelt. Das sind zwar auch
organische Stoffe, aber sie sind viel schwerer

abbaubar als einfache Verbindungen.

Oder anschaulicher: Die Bakterien,

die sich auf natürliche Abwasser
stürzen und diese - unter Verbrauch
von Sauerstoff - rasch abbauen, beis-
sen sich an «chemischen Abwassern»

genauso die «Zähne» aus wie ein Hund
am zu grossen Knochen. Die
Selbstreinigungsfähigkeit eines Gewässers
verlangsamt sich - es bleibt länger
schmutzig.

Gift fernhalten
Damit die Kläranlagen nicht aus dem
biologischen Gleichgewicht geworfen
werden, darf die Abwasserfracht, vorab
in bezug auf schwerabbaubare und
giftige Substanzen, nicht weiter ansteigen.

Das heisst nichts anderes, als dass
gewisse Abwasser einfach nicht mehr
im bisherigen Umfang «produziert»
werden dürfen, weil sie von den Kläranlagen

nicht verkraftet werden können -
der Verzicht auf diese «Produktion» ist
auch billiger als ein entsprechender
Ausbau der Kläranlagen.
Daher sind die Grenzwerte für vier
giftige Schwermetalle massiv (zehnfach!)
verschärft worden. So wurden aus
tolerierten Milligrammen beispielsweise
0,1 mg/l. Betroffen von dieser
Verschärfung sind Arsen und Quecksilber
(beide kommen z.B. in Pflanzenschutzmitteln

vor), Blei und Cadmium (das
vorab beim Galvanisieren, in Batterien
und bei der Farbenproduktion verwendet

wird). Diese Metalle werden auch
durch das Giftgesetz einer strengeren
Kontrolle unterworfen, was unter anderem

zu Aktionen geführt hat wie jener
zur Rückgewinnung von ausgebrauchten

Kleinbatterien von Fotoapparaten -
so konnte tonnenweise Quecksilber
zurückgewonnen werden.

Walter Schnieper
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